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Strahlenschutz:
Vernichtend ist das im 
Mai 2006 veröffentlichte 
Urteil des Wissenschafts-
rates über das Bundesamt 
für Strahlenschutz: Auf 
Grund fehlender wissen-
schaftlicher Basierung 
werde das Amt insgesamt 
dem Anspruch nicht ge-
recht, neutraler Informa-
tionsvermittler in allen 
Fragen des Strahlen-
schutzes und der Kern-
energie zu sein. Seite 2

Atommüll-Lager:
Die Bestimmungen in der 
von SPD und Grünen im 
Jahr 2002 beschlossenen 
Novelle des Atomgesetzes 
über die Zwischenlage-
rung abgebrannter 
Brennelemente auf dem 
Gelände der Kernkraft-
werke sind verfassungs-
widrig, meint der Leipzi-
ger Verfassungsrechtler 
Christoph Degenhart in 
einer Expertise.

Seite 6

Wiederaufarbeitung:
Das französische Labor 
ACRO legte am 23. Mai 
2006 im Auftrag von 
Greenpeace einen Bericht 
über die radioaktive 
Situation um die Wieder-
aufarbeitungsanlage in 
La Hague in der 
Normandie vor. Die 
Wasserproben weisen 
demnach Tritiumwerte 
von 750 Becquerel pro 
Liter auf.

Seite 6

Personalien:
Bundesumweltminister 
Sigmar Gabriel (SPD) hat 
den Dipl.-Ing. Klaus Die-
ter Bandholz zum neuen 
Vorsitzenden der Reak-
torsicherheitskommission 
(RSK) berufen. Erstmals 
seit 1999 leitet damit wie-
der ein Atomkraft-Befür-
worter die RSK. Band-
holz war mehr als zwei 
Jahrzehnte beim Siemens 
-Konzern in der Reaktor-
entwicklung tätig. Seite 7

Regierungsfraktionen 
winken Horst Seehofers 
„Formulierungshilfe“ im 
Hoppla-Hopp-Verfahren 
durch und verzichten bis 
auf weiteres auf Transpa-
renz bei Lebensmittel-
skandalen. Entschlie-
ßungsantrag soll Unter-

nehmen zu freiwilligem 
Wohlverhalten veranlas-
sen. Deutsche Umwelt-
hilfe: „Gegen die Wir-
kungslosigkeit eines 
Placebos hilft kein 
weiteres Placebo.“

Das geplante Verbraucherin-

formationsgesetz (VIG) wird 
das exakte Gegenteil von dem 
bewirken, was es verspricht. 
Statt mehr Transparenz bei 
Lebensmittelskandalen zu ga-
rantieren, schützt es die Un-
ternehmen konsequent vor in-
sistierenden Auskunftsbegeh-
ren aus der Zivilgesellschaft. 
Das ist das vernichtende Urteil 
der Deutschen Umwelthilfe 
(DUH) über das am 11. Mai 
2006 von den Koalitionsfrak-
tionen in erster Lesung in den 
Bundestag eingebrachte Ge-
setz.
„Die von Union und SPD un-
verändert übernommene 
‚Formulierungshilfe’ aus dem 
Haus von Horst Seehofer ist 
eines der größten Täu-
schungsmanöver der Politik in 
den letzten Jahren. Deshalb
fahren die Nebelwerfer, die 
mit dem VIG den mündigen 
Verbraucher gestärkt sehen 
wollen, heute innerhalb und 
außerhalb des Parlaments 
Sonderschichtenû, erklärte 
DUH-Bundesgeschäftsführer 

Jürgen Resch am 11. Mai 
2006 in Berlin. Wie schlecht 
das Gewissen der Koalitions-
fraktionen sei, könne man in 
dem Entschließungsantrag 
nachlesen, den sie im Rahmen 
der noch vor der Sommer-
pause anvisierten endgültigen 
Verabschiedung des Regel-
werks in den Bundestag ein-
bringen wollen. Darin werden 
die Unternehmen aufgefor-
dert, freiwillig jene Transpa-
renz herzustellen, vor deren 
verbindlicher gesetzlicher Re-
gelung die große Koalition zu-
rückgeschreckt sei. „Gegen 
die Wirkungslosigkeit eines 
Placebos wird ein weiteres 
Placebo angeboten. Das ist 
genau die Überdosis Ver-
schleierung, die alle Parla-
mentarier, die den Verbrau-
cherschutz und sich selbst 
ernst nehmen, auf die Barri-
kaden treiben müßteû, sagte 
Resch.
Weder Unternehmen noch 
Behörden sind nach dem 
Wortlaut des Gesetzentwurfs 
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verpflichtet, die Bevölkerung 
aktiv und von sich aus über 
Funde belasteter Lebensmittel 
zu unterrichten. Auskunftsan-
sprüche gegenüber privaten 
Unternehmen sind gar nicht 
erst vorgesehen, Informati-
onsbegehren gegenüber Lan-
des - oder Bundesbehörden 
können in der Praxis weitge-
hend abgeblockt werden. In-
haltlich wird der Anwen-
dungsbereich des Gesetzes auf 
„Erzeugnisse im Sinne des 
Lebensmittel- und Futtermit-
telgesetzes (LFGB)û einge-
engt. Den Rest des Transpa-
renz-Verhinderungsgesetzes 
besorgen weitreichende „Aus-
nahmetatbeständeû, unter die 
vor allem tatsächliche oder 
vorgebliche Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse fallen. 
Dabei sollen die Unternehmen 
- ohne jede inhaltliche Be-
gründung - selbst bestimmen 
können, welche Daten unter 
das Betriebs- oder Geschäfts-

geheimnis fallen, und deshalb 
nicht zur Verfügung gestellt 
werden müssen.

Unternehmen können nach 
dem Wortlaut des Gesetzent-
wurfs sogar noch im Nachhi-
nein, also nachdem sie von 
den Behörden über einen 
Auskunftsantrag aus der Be-
völkerung unterrichtet wur-
den, für den konkreten Fall 
relevante Daten als Betriebs-
und Geschäftsgeheimnis klas-
sifizieren. Sicherheitshalber 
werden schließlich auch noch 
„sonstige wettbewerbsrele-
vante Informationen, die in ih-
rer Bedeutung für den Betrieb 
mit einem Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnis vergleichbar 
sindû, von der Bekanntgabe-
pflicht befreit.

DUH-Bundesgeschäftsführer 
Jürgen Resch befürchtet sogar 
eine Verschlechterung der ge-
genwärtigen Rechtslage: 
„Bisher lag die Information 

der Bevölkerung wenigstens 
teilweise im Ermessen der 
Behörden. Nach dem Seeho-
fer-Gesetz könnten die Unter-
nehmen künftig praktisch je-
des Informationsbegehren 
ohne Begründung unter Hin-
weis auf Betriebsgeheimnisse 
oder wettbewerbsrelevante In-
formationen abschmetternû. 
Der DUH-Bundesgeschäfts-
führer forderte die Bundesre-
gierung auf, das Gesetz „nicht 
noch vor der Sommerpause 
Hoppla-Hopp durch den Bun-
destag zu peitschenû. Das Re-
gelwerk müsse vor seiner 
Verabschiedung von Verbän-
den und Fachleuten seriös 
evaluiert werden. Dies sei 
nicht binnen eines Monats 
möglich. Die Koalitionsfrak-
tionen müßten sich fragen las-
sen, ob sie sich künftig „mit 
dem Abnicken von ‚Formulie-
rungshilfen’ aus den Ministe-
rien begnügen oder ihrem ei-
genen Gestaltungsauftrag als 

Abgeordnete nachkommen 
wollenû.

Die Deutsche Umwelthilfe 
hatte im April 2006 eine erste 
Detailanalyse der „Formulie-
rungshilfeû aus dem Verbrau-
cherschutzministerium vor-
gelegt und vor der Einbrin-
gung des mangelhaften Ent-
wurfs in den Bundestag ge-
warnt (http://www.pressepor 
tal.de/showbin.htx?id=54930
&type=document&action=do
wnload&attname=VIG-erste
%20Bewertung.pdf). Inzwi-
schen haben sich 19 Verbrau-
cher- und Umweltorganisatio-
nen zusammengeschlossen 
und rufen den Bundestag in 
einem gemeinsamen offenen 
Brief auf, das Verbraucherin-
formationsgesetz zu überar-
beiten und für mehr Transpa-
renz durch Information zu 
sorgen (http://foodwatch.de/
presse/index_ger.html). 

Vernichtend ist das im 
Mai 2006 veröffentlichte 
Urteil des Wissenschafts-
rates über das Bundesamt 
für Strahlenschutz: Die 
Wahrnehmung wissen-
schaftlicher Forschungs-
ergebnisse geschehe „se-
lektiv“. Auf Grund feh-
lender wissenschaftlicher 
Basierung werde das Amt 
insgesamt dem Anspruch 
nicht gerecht, neutraler 
Informationsvermittler in 
allen Fragen des Strah-
lenschutzes und der 
Kernenergie zu sein. Vor 
allem bei der nuklearen 
Sicherheit und der nu-
klearen Entsorgung be-
finde sich das Amt nicht 
auf dem aktuellen wissen-
schaftlichen Niveau. „Die 

naturwissenschaftlichen 
Grundlagen der Nuklear-
und Strahlenschutzfor-
schung werden zugunsten 
von gesellschaftspoliti-
schen Vorstellungen in 
Frage gestellt“, urteilt der 
Wissenschaftsrat über 
das Bundesamt für 
Strahlenschutz. Gemeint 
sind der Atomausstieg 
und die politische 
Vorgabe eines einzigen 
Endlagers für alle Arten 
von radioaktiven Abfäl-
len.
In einer wissenschaftspoliti-
schen Stellungnahme (Druck-
sache 7259-06 vom 19. Mai 
2006) und Bewertung (Druck-
sache 7102-06) zum Bundes-
amt für Strahlenschutz (BfS) 
in Salzgitter hat der Wissen-

schaftsrat Zweifel an der 
Kompetenz des BfS geäußert. 
Das die Bundesregierung und 
die Regierungen der Länder in 
Fragen der Entwicklung der 
Hochschulen, der Wissen-
schaft und der Forschung be-
ratende Wissenschaftsgremi-
um mahnte „eine grundsätzli-
che Steigerung der wissen-
schaftlichen Leistungsfähig-
keitû des Amtes an, „damit In-
formations- und Beratungs-
dienstleistungen adäquat er-
füllt werdenû können. Die 
Bedeutung von Forschung für 
die Amtsaufgaben werde sei-
tens der BfS-Leitung nicht 
hinreichend erkannt, so daß
genuin wissenschaftliche Tä-
tigkeiten zugunsten von ad-
ministrativen Aufgaben zu-
rückgedrängt würden. Die 
wissenschaftliche Dimension 
vieler Routineaufgaben des 

BfS werde von den Beschäf-
tigten häufig unterschätzt.

Dem widersprach Bundes-
umweltminister Sigmar Ga-
briel (SPD) und warf dem 
Wissenschaftsrat vor, er 
schieße über das Ziel hinaus. 
Das BfS sei 1989 gegründet 
worden, um Kompetenzen des 
Bundes auf den Gebieten des 
Strahlenschutzes, der kern-
technischen Sicherheit und der 
Entsorgung radioaktiver Ab-
fälle zu bündeln. Hierbei 
nehme das BfS fast aus-
schließlich lediglich Vollzugs-
und Verwaltungsaufgaben des 
Bundes wahr. Jedenfalls er-
scheine ihm die Kritik des 
Rates an der „angeblich man-
gelhaften wissenschaftlichen 
Basis des BfS nicht stichhal-
tigû. Das BfS sei „kein Uni-
versitätsinstitutû. Eigene wis-
senschaftliche Forschung ste-
he nicht im Vordergrund der 
Arbeit des BfS. Es habe nur 
„eine dienende Funktion zur 
sachgerechten Erledigung der 
vom Gesetzgeber übertra-
genen Verwaltungsaufgaben.û 
Als wissenschaftlich-techni-
sche Behörde initiiere das BfS 
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Wissenschaftsrat vermißt eine 
„hinreichende wissenschaftliche Basis“ 
beim Bundesamt für Strahlenschutz
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